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Betreff: 
Satzung über die Aufgaben und die Nutzung des Stadtarchivs 
der Stadt Königstein im Taunus 

Beschlussvorschlag: 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
Der der Original-Niederschrift als Anlage beigefügte Entwurf der Satzung über die Aufgaben 
und die Nutzung des Stadtarchivs der Stadt Königstein im Taunus - Archivsatzung – wird als 
Satzung beschlossen. 
 
Begründung: 

Die Rechtsgrundlagen der kommunalen Archivierung wurden durch die Novellierung des 
Hessischen Archivgesetzes (HArchivG) vom 13. Oktober 2022 (GVBl. S. 493) reformiert. 
 
In diesem Zusammenhang verweist das Hessische Landesarchiv auf die Notwendigkeit zur 
Verabschiedung einer kommunalen Archivsatzung, da alle Anforderungen, die das HArchivG 
für die Übernahme, Sicherung oder Nutzung formuliert, nach § 2 Abs. 4 i. V. m. Abs. 6 
HArchivG für öffentliches Archivgut gilt, zu dem auch kommunales Archivgut zählt. 
 
Bisher lag keine Archivsatzung für das Stadtarchiv Königstein vor. Unter Berücksichtigung 
des HArchivG vom 13. Oktober 2022 und in Anlehnung an die Mustervorlage einer Archiv-
satzung für Kommunalarchive, die die Archivberatung Hessen des Landesarchivs zur Ver-
fügung stellte, wird hiermit eine Satzung für das Stadtarchiv Königstein im Taunus zur Ver-
abschiedung durch den Magistrat vorgelegt. 
 
Um Zustimmung wird gebeten. 
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Bürgermeister 
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